
KMU

Innovationsprämie



Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
und die Europäische Union fördern Sie.

SÄCHSISCHE AUFBAUBANK − FÖRDERBANK −

Weitere Informationen
Zu Einzelheiten, Voraussetzungen und ergänzenden  
Förder möglichkeiten können Sie sich auf unserer Internetseite 
und bei einem persönlichen Beratungstermin informieren.

www.sab.sachsen.de/innopraemie · 0351 4910-4910

Neu- und Weiterentwicklung Ihrer Produkte – 
beauftragen Sie externe Forschungs- und 
Entwicklungs(FuE)-Dienstleister.

Was wird gefördert
Inanspruchnahme externer FuE-Dienstleister für die Ent-
wicklung neuer bzw. Verbesserung bestehender Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen sowie die technische 
 Unterstützung in der Umsetzungsphase

Wer wird gefördert
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerb lichen 
Wirtschaft mit einer Betriebsstätte im Freistaat Sachsen  
(auch Handwerker sowie freiberuflich tätige Ingenieure)

Das Wichtigste im Überblick
 · Zuschuss zu den förderfähigen Ausgaben bis zu 50 %;  

dabei max. 20.000 EUR pro Antragsteller und Jahr für:
 · externe wissenschaftliche Einstiegsarbeiten im 

Vorfeld der Innovation (Technologie- und Marktrecherchen, 
Durchführbarkeitsstudien, Werkstoffstudien, Studien  
zur Fertigungstechnik)

 · externe umsetzungsorientierte FuE-Tätigkeiten  
(Konstruktionsleistungen, Designleistungen, Produkttests 
zu Qualitätssicherung und Umweltverträglichkeit, Labor-
leistungen, vorbereitende Maßnahmen zur Zertifizierung)

 · Projekt sollte grundsätzlich nicht länger als  
6 Monate dauern
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